
Förderhöchstbeträge für Personalausgaben 
im Geltungsbereich der Richtlinie über die Förderung 

von Administratorinnen und Administratoren

Leistungsgruppe Definition Monats-
satz

Tages-
satz

Stunden-
satz

Herausgehobene 
Fachkräfte

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit sehr schwierigen bis komplexen oder 
vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren 
Ausübung in der Regel eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung und mehrjährige 
Berufserfahrung und spezielle Fach-
kenntnisse erforderlich sind. Die Tätig-
keiten werden überwiegend selbststän-
dig ausgeführt. Dazu gehören auch Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
in kleinen Verantwortungsbereichen ge-
genüber anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Dispositions- oder Füh-
rungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorar-
beiterinnen und Vorarbeiter, Meisterin-
nen und Meister).

5.478 € 313 € 39 €

Fachkräfte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit schwierigen Fachtätigkeiten, für de-
ren Ausübung in der Regel eine abge-
schlossene Berufsausbildung, eventuell 
verbunden mit Berufserfahrung, erforder-
lich ist.

3.863 € 221 € 28 €

An- und 
ungelernte Arbeit-
nehmerinnen und 
Arbeitnehmer

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit einfachen oder überwiegend einfa-
chen Tätigkeiten, für deren Ausführung 
keine berufliche Ausbildung erforderlich 
ist. Die erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten werden in der Regel durch 
eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren 
erworben.

2.825 € 162 € 20 €


